
J a n  W i t t m a n n  
[Ma i l :  j a n .w i t tmann@un i - k o e l n . d e ]  

 

Dissertationsprojekt:  
Recht sprechen. Richterfiguren bei Kleist, Kafka und Zeh 
 
 
Ziel des Dissertationsprojektes ist eine breit ausgerichtete Analyse der Austauschbeziehungen 

der beiden Systeme Literatur und Recht hinsichtlich der Darstellung und Reflexion richterli-

cher Entscheidungsprozesse. Der historische Kontext erstreckt sich vom beginnenden 

19. Jahrhundert bis zur Gegenwart, wobei sich die diskurshistorische Untersuchung auf die in 

diesem Zusammenhang wesentlichen kriminal- und rechtsgeschichtlichen Umbrüche kon-

zentriert: Sowohl die Entstehung des Schuldstrafrechts um 1800 als auch die Etablierung von 

Kriminalistik, Psychoanalyse und Daktyloskopie um 1900 markieren ebenso wie die Einbe-

ziehung biometrischer Erkennungsverfahren in die Ermittlungsarbeit um 2000 Zäsuren in 

der juristischen Praxis. Darüber hinaus lässt sich in der Entwicklung des Strafprozesses, so 

zeigen es die Prozessvorschriften der Zeit und die Fachdiskurse in den einschlägigen Lehrbü-

chern und Zeitschriften, eine Entwicklung des prozessualen Handlungsspielraumes der Rich-

ter erkennen.1 Diese Entwicklungsprozesse sind nicht nur an die zunehmende Verfachli-

chung der Rechtsprechung und die Kodifizierungstendenzen im Strafprozessrecht gebun-

den,2 sondern auch im Zusammenhang mit der Sicherheit bzw. Unsicherheit gerichtlichen 

Wissens zu betrachten.  

Das Gerichtsurteil als Anwendung weltlichen Rechts ist über epochale Umbrüche hinweg 

kontinuierlich Gegenstand der erzählenden Literatur.3 Das Gericht als Entscheidungsraum,4 

in dem im wahrhaftigen Sinne Recht gesprochen wird, die Abkehr zeitgenössischer Recht-

sprechung von der Bezugnahme auf göttliche Urteile und die Bürokratisierung als Folge der 

Institutionalisierung des Rechts bestimmen die Repräsentation des Rechts in der diegetischen 

Welt der Literatur besonders ab 1800. Im inszenierten Gerichtssaaltheater5 wird der Mangel 

der relativen Unsicherheit des Wissens der rechtsprechenden Instanz und der sich daraus 

ergebende Mangel an Autorität dahingehend kompensiert, dass eine Machtstellung inszeniert 

wird, die eben nicht auf sicherem Wissen beruht. Somit kann der Gerichtsprozess auch als 

ein juristisches Spiel mit Wissen begriffen werden. Im Rahmen dieses Dissertationsprojektes 

                                                
1  Vgl. Stölzel 1953. 
2  Vgl. Rückert 1991; Hassemer 2004 sowie Ortmann 2010. 
3  Von den satirischen Dramen des Aristophanes, den mittelhochdeutschen Texten Grimmelhausens, über Kleist 

(Der zerbrochne Krug), Kafka (Der Proceß, Vor dem Gesetz) und Brecht (Der kaukasische Kreidekreis) bis zu den Werken 
der Gegenwart von Zeh (Corpus Delicti) oder Hettche (Der Fall Arbogast) wird der literarische Handlungsraum in 
den Gerichtssaal verlegt. Vgl. auch Emmel 1963.  

4  Vgl. beispielsweise Barratta 1998; Vogl 2004; Vismann 2006 sowie Schild 2006. 
5 Vgl. Vismann 2006. 
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soll der Versuch unternommen werden, diese Entwicklungslinien des literarischen und juristi-

schen Diskurses im Hinblick auf richterliche Entscheidungsprozesse nachzuzeichnen. Hierzu 

werden mit Texten von Heinrich von Kleist, Franz Kafka und Juli Zeh drei Werke in den 

Blick genommen, die höchst unterschiedliche Richterfiguren zeichnen, aber gleichermaßen 

ihre Anbindung an die zeitgenössischen Fachdiskurse der Strafrechtstheoretiker und Ge-

richtspraktiker finden.  

Das vielfach interpretierte und in diskursive Zusammenhänge gesetzte Drama Der zerbrochne 

Krug von Kleist eröffnet insbesondere für die Untersuchung des vom Text entworfenen 

Richterbildes neue Perspektiven und Forschungsansätze.6 So bildet die Auseinandersetzung 

mit der richterlichen Wahrnehmung, die bis zur Entwicklung kriminalistischer Ermittlungs-

techniken den zentralen Referenzpunkt in der Urteilsfindung des Gerichts darstellt, ein ent-

scheidendes Moment für die dramatische Handlung. Für die Verzögerung des gegen den 

Richter von ihm selbst geführten Gerichtsverfahrens ist aber nicht nur die auf eine schwache, 

menschliche Wahrnehmung referierende Indizienlage entscheidend, sondern gleichsam die 

exponierte Stellung des Dorfrichters, die sich erst mit der Ausdifferenzierung der Gerichts-

wesens im Verlauf des 19. Jahrhunderts auflöst. Wurde die Krise des Inquisitionsverfahrens 

in der Forschung bisher als strafprozessrechtlicher Bezugsrahmen gesehen, soll nun aufge-

zeigt werden, dass das Drama eine ebenso tiefe Auseinandersetzung mit den Problemlagen 

des indiziengestützten Strafverfahrens abbildet. Darüber hinaus soll die von Kleist entworfe-

ne Machtordnung des Gerichtsraumes auf ihre juridischen Implikationen zeitgenössischen 

Rechts befragt werden.  

Zeigt sich in Kleists Drama das Bild eines gefallenen Dorflaienrichters, der sowohl Untersu-

chungsobjekt als auch Inquisitor ist, bietet Kafka insbesondere mit dem Roman Der Proceß 

Einblicke in das Gebaren eines gesetzlich gebundenen, aber willkürlich handelnden Richter-

kollegiums, das sich hinter einer nahezu mystischen Autorität der rechtsprechenden Instanz 

verbirgt. Das zunehmend formalisierte Straf-und Strafprozessrecht eröffnet hier richterliche 

Machträume, die eine Trennung zwischen den im Namen des Rechts handelnden Figuren 

und der sie umgebenden Welt implizieren. Auch in der Auseinandersetzung mit Kafkas Ro-

man soll mit der Untersuchung der prozessualen Handlungsräume der Figuren, insbesondere 

                                                
6  Die Kleist-Forschung hat sich in der Auseinandersetzung mit dem Drama größtenteils auf Genrefragen (Del-

brück 1971; Horn 1988; Hamburger 2006), bild- und zeichentheoretische Aspekte (de Mazza 2001; Naumann 
2001; Schmitz-Emans 2002; Diers 2010), die Verwendung der Sprache (Neumann 1994; Ribbat 1999; van Kem-
pen 2000) gestützt. Einzelne Forschungsbeiträge, insbesondere aus dem Bereich der Rechtswissenschaft, nehmen 
die rechtshistorischen Hintergründe zwar in den Blick, allerdings ohne die Literarizität des Textes zu berücksich-
tigen (H.-P. Schneider 1988/89; P. Schneider 2000; Walter 2005). 
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im Hinblick auf das inquisitorische Modell der Voruntersuchung, und ihrer historischen 

Rückbindung eine neue Forschungsperspektive erschlossen werden, die zu einer Erweiterung 

der bisherigen, weitgehend psychologisch, theologisch und semiotisch orientierten Deutungs-

ansätze beiträgt.7  

Stehen bei Kleist und Kafka Richterfiguren im Zentrum, die in unterschiedlich formalisierte 

Prozessformen eingebunden sind, entwirft Zeh in Corpus Delicti ein Szenario, in dem trotz der 

Wissen genierenden Überwachungspraktiken die gerichtlichen Ermittlungsverfahren und 

Rechtssprüche in ihrem unsicheren Referenzrahmen ausgestellt werden. Insbesondere die 

Erkenntnisse der Forensik und Genetik, die vonseiten der richtenden Instanzen als vermeint-

lich sichere Wissensbestände herangezogen werden, erfahren hier ihre kontrafaktische Dar-

stellung auf dem Feld der Literatur. Zudem erhält die Richterfigur bei Zeh mit der Einbezie-

hung des Rechtsgefühls als Urteilsgrundlage eine weitere Konturierung, die insbesondere im 

Zusammenhang mit der Spezialisierung und Diversifizierung der Rechtsprechung zu betrach-

ten ist.8  

Die zitierten Texte entwerfen somit Gerichtsräume, in denen unterschiedliche Richterfiguren 

gleichermaßen als Koordinatoren im Feld unsicherer Wissensbestände fungieren und in ihren 

prozessualen Handlungsfeldern den Fortgang zum modernen Strafprozess reflektieren. Diese 

literarischen und strafprozessualen Entwicklungslinien vom ausgehenden 18. Jahrhundert bis 

zur Gegenwart, die in der kulturwissenschaftlichen Forschung bisher nur unzureichend er-

schlossen sind,9 sollen im Rahmen des Dissertationsprojektes einer ausführlichen Analyse 

unterzogen werden.  

                                                
7  Einzelne Arbeiten setzen sich mit den rechtlichen Implikationen des Romans auseinander, nehmen allerdings 

keine historische Rückbindung des Textes an strafrechtliche Kontexte vor (Abraham 1985; Hiebel 1983) bzw. 
berücksichtigen diese nur unzureichend (Hebell 1994; Ziolkowski 1996).   

8   Die anwachsende, allerdings immer noch schmale Forschungsliteratur zum Werk Zehs zeigt bisher keine Unter-
suchung der in den Texten entworfenen Justizwelten und der darin handelnden Figuren. Erste Ansätze einer 
Analyse der juridischen Strukturen der Texte zeigen Weitin 2012 sowie Wittmann 2011.  

9  In der älteren Ikonographie-Forschung sind die Zeichen und Räume der Rechtsprechung bis zu den Strafpro-
zessreformen um 1800 herausgearbeitet worden (Vgl. Schild 1980; Kocher 1992). Die umfangreiche Untersu-
chung von Ogorek 1986 kann als strafrechtstheoretischer Bezugsrahmen ebenso herangezogen werden wie die 
Arbeiten von Cornelia Vismann (2011 sowie 2012). Darüber hinaus findet sich bei Ignor 2002 zwar eine breite 
Darstellung der Strafprozesshistorie, allerdings steht hier der Strafverteidiger im Mittelpunkt des Interesses. Der 
Sammelband von Schreiber versammelt einige Analysen zu literarischen Richterfiguren, aber ohne eine literatur-
wissenschaftlich fundierte oder literasturhistorisch strukturierende Perspektive einzunehmen (Schreiber 2007). 
Auch der von Vismann und Weitin herausgegebene Sammelband nimmt zwar literarische Gerichtsurteile in den 
Blick, allerdings weitgehend ohne eine Fokussierung auf die richtenden Figuren in den Texten (Vismann u. 
Weitin 2006). Neueste Ergebnisse auf dem Forschungsfeld liefert der Sammelband Recht und Literatur (Greiner 
2010). Darüber hinaus kann an die Arbeiten von Niehaus 2003; van Kempen 2005; Müller-Dietz 2007 sowie 
Weitin 2009 angeknüpft werden.  
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